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Ausgedruckt am 10.11. 1992 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem das Versiche­
rungssteuergesetz 1953 und das Feuerschutz­

steuergesetz 1952 geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Versich,erungssteuergesetz 1953 

Das Versicherungssteuergesetz 1953, BGBI. 
Nr. 133, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 449/1992, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 lautet: 

"Gegenstand der Steuer 

§'1. (1) Der Steuer unterliegt die Zahlung des 
Versicherungsentgeltes auf Grund eines durch 
Vertrag oder auf sonstige Weise entstandenen 
Versicherungsverhältnisses. 

(2) Besteht das Versicherungsverhältnis mit einem 
Versicherer mit Sitz (Wohnsitz) in einem Vertrags­
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, so unterliegt die Zahlung des 
Versicherungsentgeltes der Steuer nur 

1. bei der Versicherung von Risken betreffend 
unbewegliche Sachen, insbesondere Bauwerke 
und Anlagen, und den darin befindlichen 
Sachen mit Ausnahme von gewerblichem 
Durchfuhrgut, wenn sich diese Gegenstände 
im Inland befinden, 

2. bei der Versicherung von Risken betreffend 
Fahrzeuge aller Art, wenn das Fahrzeug im 
Inland einem Zulassungsverfahren zuzuführen 
oder in ein behördliches Register einzutragen 
ist, 

3. bei der Versicherung von Reise- oder 
Ferienrisken auf Grund eines Versicherungs­
verhältnisses mit einer Laufzeit von nicht mehr 
als vier Monaten, wenn der Versicherungsver­
trag im Inland zustande gekommen ist, 

4. bei der Versicherung von anderen als den in 
Z 1 bis 3 genannten Risken, wenn der 
Versicherungsnehmer 
a) eine natürliche Person ist, sofern diese bei 

der jeweiligen Zahlung des Versicherungs­
entgeltes ihren Wohnsitz oder gewöhnli­
chen Aufenthalt im Inland hat, oder 

b) keine natürliche Person ist, jedoch das 
Unternehmen, die Betriebsstätte oder die 
entsprechende Einrichtung, auf die sich 
das Versicherungsverhältnis, bezieht, bei 
der jeweiligen Zahlung des Versicherungs­
entgeltes im Inland gelegen ist. 

(3) Besteht das Versicherungsverhältnis mit einem 
Versicherer mit Sitz (Wohnsitz) außerhalb eines 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäi­
schen Wirtschaftsraum, so entsteht die Steuer-
pflicht, ' 

1. wenn der Versicherungsnehmer bei der 
jeweiligen Zahlung des Versicherungsentgel­
tes seinen Wohnsitz (Sitz) oder seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat oder 

2. wenn ein Gegenstand versichert ist, der zur 
Zeit der Begründung des Versicherungsver­
hältnisses im Inland gelegen war." 

2. Im § 4 Abs. 1 Z 8 wird der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt und folgende Z 9 angefügt: 

,,9. für eine Versicherung, die das Risiko der 
ordnungsgemäß,en Erfüllung von Rechtsge­
schäften durch ausländische Vertragspartner 
betreffend Verträge über die Lieferung oder 
die Herstellung von Gütern oder die Erbrin­
gung von Leistungen durch Exportunterneh­
men an ausländische Vei-tragspartner deckt." 

3. § 6 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Die unmittelbare oder mittelbare Zahlung 
des Versicherungsentgeltes an einen Versicherer mit 
Sitz (Wohnsitz) außerhalb ,eines Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts­
raum unterliegt mit Ausnahme der im § 4 Abs. 2 
bezeichneten Fälle der Besteuerung nach den 
fünffachen Steuersätzen der Abs. 1 und 2, es sei 
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2 764 der Beilagen. 

denn, daß der Versicherer zum Geschäftsbetrieb in 
einem Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen ist und 
die Zahlung an diese Niederlassung erfolgt. Die im 
§ 4 Abs. 1 unter Z 1 und Z 4 angeführten 
Ausnahmen von der Besteuerung gelten in diesem 
Falle nicht." 

4. § 6 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Der Bundesminister für Finanzen kann aus 
allgemeinen handels- oder wirtschaftspolitischen 
Gründen Ausnahmen von der Bestimmung des 
Abs.4 zulassen." 

5. Im § 7 lauten die Abs. 1 bis Abs. 3: 

,,( 1) Steuerschuldner ist der V ersicherungsneh­
mer. Für die Steuer haftet der Versicherer. Er hat 
die Steuer für Rechnung des V ersicherungsnehm~rs 
zu entrichten. Ist die Steuerentrichtung einem zur 
Entgegennahme des Versicherungsentgeltes Bevoll­
mächtigten übertragen, so haftet auch der Bevoll­
mächtigte für die Steuer. Hat der Versicherer im 
Inland keinen Wohnsitz (Sitz), kann der Versiche­
rungsnehmer unmitt~lbar in Anspruch genommen 
werden, wenn die Steuer vom Versicherer nicht dem 
Gesetz entsprechend entrichtet wurde. 

(2) Hat der Versicherer in einem Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirt­
schaftsraum keinen Wohnsitz (Sitz), ist aber ein 
Bevollmächtigter zur Entgegennahme des Versiche­
rungsentgeltes bestellt, so haftet auch dieser für die 
Steuer. In diesem Fall hat der Bevollmächtigte die 
Steuer für Rechnung des Versicherungsnehmers zu 
entrichten. 

(3) Hat der Versicherer in einem Vertrags staat 
des Abkommens über den Europäischen Wirt­
schaftsraum weder seinen Wohnsitz (Sitz) noch 
einen Bevollmächtigten zur Entgegennahme des 
Versicherungsentgeltes, so hat der Versicherungs­
.nehmerdie Steuer zu entrichten." 

6. § 8 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Der Versicherer (§ 7 Abs.1) oder der 
Bevollmächtigte (§ 7 Abs. 1 und 2) ist verpflichtet, 
zur Feststellung der Steuer undder Grundlage ihrer 
Berechnung im Inland Aufzeichungen zu führen. 
Diese müssen alle Angaben enthalten, die für die 
Berechnung der Steuer yon Bedeutung sind. 
Ausländische Versicherer, die im Inland gelegene 
Risken versichern (§ 1 Abs.2 und 3), haben auf 
Anforderung dem Finanzamt für Gebühren und 
Vetkehrsteuern in Wien ein vollständiges Verzeich­
nis dieser Versicherungsverhältnisse mit allen 
Angaben, die für die Berechnung der Steuer von 
Bedeutung sind,zu übermitteln.' Diese Verpflich­
tung besteht auch dann, wenn der Versicherer die 
Voraussetzungen für die Steuerpflicht oder für die 
Steuerentrichtung nicht für gegeben hält." 

\ 

7. § 12 Abs. 1 lautet: 

,,( 1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen betraut." 

8. Dem § 12 werden folgende Abs.3 und 4 
angefügt: 

,,(3) § 4 Abs. 1 29 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr ... ./1992 ist auf alle 
Zahlungen von Versicherungsentgelten anzuwen­
den, die nach dem 31. Dezember 1992 fällig 
werden. 

(4) Die §§ 1, 6 Abs.4 und 5, 7 Abs.1 bis 3, 
8 Abs. 6 und 12 Abs. 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. .. ./ 1992 treten gleich­

. zeitig mit dem Inkra:fttreten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum in Kraft." 

Artikel II 

Feuerschutzsteuergesetz 1952 

Das Feuerschutzsteuergesetz 1952, BGBI. 
Nr. 198/1952, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Steuer unterliegt die Entgegennahme 
von Versicherungsentgelten aus Feuerversicherun­
gen, wenn die versicherten. Gegenstände bei der 
Entgegennahme des Versicherungsentgeltes' im 
Inland sind. Als Feuerversicherungen gelten auch 
Versicherungen, wenn das Versicherungsentgelt 
teilweise auf Gefahren entfällt, die Gegenstand 
einer Feuerversicherung sein können, unabhängig 
davon, ob das Versicherungsentgelt dem Versiche­
rungsnehmer in einern Gesamtbetrag oder in 
Teilbeträgen in Rechnung gestellt wird." 

2. Dem § 1 wird folgender Abs. 4 angefügt: . 

,,(4) Für die Steuerpflicht gelten die Vorschriften 
des § 1 Abs.2 Versicherungssteuergesetz 1953 in 
der jeweils geltenden Fassung." 

3. § 2 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Versicherungsentgelt im Sinne dieses Geset­
zes ist jede Leistung, die für die Begründung und 
zur Durchführung des Versicherungsverhältnisses 
an den Versicherer zu bewirken ist, mit Ausnahme 
der vom Versicherungsnehmer gesondert angefor­
derten Feuerschutzsteuer selbst (Beispiele: Prämien, 
Beiträge, Vorbeiträge, Vorschüsse, Nachschüsse, 
Umlagen, außerdem Eintrittsgelder, Kosten für die 
Ausfertigung des Versicherungsscheines und son­
stige Nebenkosten). Zum Versicherungsentgelt 
gehört nicht, was zur Abgeltung einer Sonderlei­
stung des Versicherers oder aus einem sonstigen in 
der Person des .einzelneri Versicherungsnehmers 
liegenden Grund gezahlt wird (Beispiele: Kosten für 
die Ausstellung einer Ersatzurkunde, Mahnkosten). 
Wird das Versicherungsentgelt für eine Versiche­
rung' die außer einer Feuerversicherung noch 
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764 der Beilagen 3 

andere Risken umfaßt, nur in einem Gesamtbetrag 
angegeben, ist Versicherungsentgelt der auf die 
Feuerversicherung entfallende Teil des Gesamtbe­
trages." 

4. § 3 Abs. 3 lautet: 

,,(3 ) Werte in fremder Währung sind zur 
Berechnung der Steuer nach den für die Umsatz­
steuer geltenden Vorschriften umzurechnen." 

5. § 5 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Hat der Versicherer keinen Wohnsitz (Sitz) 
in einem Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, ist aber ein Bevoll­
mächtigter zur Entgegennahme des Versicherungs­
entgeltes bestellt, so haftet dieser für die Steuer." 

6. § 6 lautet: 

"Steuererhebung 

§ 6. (1) Der Versicherer (§ 5 Abs. 1) oder der 
Bevollmächtigte (§ 5 Abs. 2) hat spätestens am 
zwanzigsten Tag (Fälligkeitstag) des auf ein 
Kalendervierteljahr (Anmeldungszeitraum) folgen­
den Kalendermonates die Steuer für den Anmel­
dungszeitraum nach den Prämieneinnahmen selbst 
zu berechnen. Stehen die Prämieneinnahmen der 
Höhe nach noch nicht fest, so ist die Steuer nach 
dem wahrscheinlichen Prämienveriauf zu berech­
nen. Weicht die zeitgerecht entrichtete Abgabe von 
der auf die tatsächlichen Einnahmen entfallenden 
Abgabe um nicht mehr als zwei Prozent ab, so bleibt 
diese Differenz für die Verpflichtung zur Entrich-

. tung eines Säumniszuschlages außer Betracht. Die 
Steuer ist spätestens am Fälligkeitstagzu entrichten. 

(2) Der Versicherer (§ 5 Abs. 1) oder der 
Bevollmächtigte (§ 5 Abs. 2) hat bis zum 30. April 
eine Jahressteuererklärung für. das abgelaufene 
Kalenderjahr beim Finanzamt einzureichen. 

(3) Eine nach § 201 BAO festgesetzte oder gemäß 
§ 202 BAO geltend gemachte Steuer hat den in 
Abs. 1 genannten Fälligkeitstag. 

(4) Der Versicherer (§ 5 Abs. 1) oder der 
Bevollmächtigte (§ 5 Abs. 2) ist verpflichtet, zur 
Feststellung der Steuer und der Grundlage ihrer 
Eerechnung im Inland Aufzeichnungen zu führen. 
Diese müssen alle Angaben enthalten, die für die 
Berechnung der Steuer von Bedeutung sind. 
Ausländische Versicherer, die im Inland gelegene 
Risken versichern (§ 1 Abs. 1 und 4), haben auf 
Anforderung dem Finanzamt für Gebühren und 
Verkehrsteuern in Wien ein vollständiges Verzeich­
nis dieser Versicherungsverhältnisse mit allen 
Angaben, die für die Berechnung der Steuer von 
Bedeutung sind, zu übermitteln. Diese Verpflich­
tung besteht auch dann, wenn der Versicherer ·die 
Voraussetzungen für die Steuerpflicht oder für die 
Steuerentrichtung nicht für gegeben hält." 

7. Im § 9 erhält die bisherige Bestimmung die 
Bezeichnung ,,Abs. 1" und werden folgende Abs. 2 
und 3 angefügt: 

,,(2) § (, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. " ./1992 ist ab dem 1. Jänner 1993 anzuwen-
den. . 

(3) Die §§ 1 Abs. 4 und 5 Abs. 2 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr. .. ./1992 treten 
gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum in Kraft." 

2 
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4 764 der Beilagen 

VORBLATT 

Problem: 

Der Abschluß des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfordert einerseits die 
Übernahme der in diesem Abkommen enthaltenen EG-Richtlinien, soweit sie das Versicherungssteuerrecht 
betreffen, andererseits die Umsetzung des in diesem Abkommen enthaltenen Diskriminierungsverbotes. 

Ziel: 

Herstellung der Übereinstimmung des Versicherungssteuergesetzes 1953 und des Feuerschutzsteuer­
gesetzes 1952 mit dem EWR-Vertrag und mit nach dem EWR-Vertrag maßgebenden EG-Recht. 

Lösung: 

Novellierung des Versicherungssteuergesetzes 1953 und des Feuerschutzsteuergesetzes 1952. 

Kosten: 

Durch die beabsichtigte Regelung wird. die Besteuerung teils ausgedehnt und teils eingeschränkt. Die 
Auswirkungen auf das Versicherungs steueraufkommen lassen sich auch nicht annähernd quantifizieren. 
Der vorgeschlagene Wegfall der erhöhten Besteuerung (Versicherungsfluchtsteuer) bei Versicherungen mit 
einem Versicherer mit Sitz in einem Vertragsstaat des EWR wird zu einer Aufkommensminderung von 2 bis 
3. Millionen Schilling jährlich führen. Der Steuerentfall für die SteuerfreisteIlung von Exportkreditversiche­
rungen ist mit zirka 4 Millionen Schilling jährlich zu veranschlagen. Durch die zu erwartende Zunahme von 
Versicherungsabschlüssen in Staaten des EWR, insbesondere in Deutschland, wird der innerstaatliche 
Verwaltungs aufwand bei der Erhebung der Versicherungs- und Feuerschutzsteuer geringfügig zunehmen. 

Alternativen: 

Keine. 

EG-Kompatibilität: 

Durch die Novelle soll EG"Recht umgesetzt werden. 
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764 der Beilagen 5 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Auf Grund des Abschlusses des EWR-Vertrages 
ist Österreich verpflichtet, das in diesem Vertrag 
enthaltene, das private Versicherungswesen betref­
fende EG-Recht, in innerstaatliches Recht umzuset­
zen. Das in diesem Zusammenhang maßgebende 
EG-Recht ist in die Rechtsform von Richtlinien 
gekleidet. Zwei dieser Richtlinien enthalten auch 
versicherungssteuerrechtliche Bestimmungen: 

Zweite Richtlinie vom 22. Juni 1988 
(88/357/EWG) zur Koordinierung der Rechts­
und Verwaltungsvorschriften für die Direktver­
sicherung (mit Ausnahme der Lebensversiche­
rung) und Zur Erleichterung der tatsächlichen 
Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs 
sowie zur Änderung der Richtlinie 
731239/EWG 
Zweite Richtlinie vom 8. November 1990 
(90/619/EWG) zur Koordinierung der Rechts­
und Verwaltungsvorschriften für die Direktver­
sicherung (Lebensversicherung) und Zur Er­
leichterung der tatsächlichen Ausübung des 
freien Dienstleistungsverkehrs sowie zur Ände­
rung der Richtlinie 79/267/EWG 

Durch diese Richtlinien soll vermieden werden, 
daß die in den EG-Staaten bestehenden erheblichen 
Unterschiede hinsichtlich der Ausgestaltung und der 
Sätze der Versicherungssteuern zu Wettbewerbs­
verzerrungen bei den Versicherungsleisiungen zwi­
schen den Mitgliedstaaten führen. Zur Erleichte­
rung des Dienstleistungsverkehrs ist deshalb vorge­
sehen, daß sich die steuerliche Belastung der im 
Rahmen des Dienstleistungsverkehrs abgeschlosse-

. nen Versicherungsverträge - vorbehaltlich einer 
späteren weitergehenden Harmonisierung des Steu­
errechtes - ausschließlich nach den Vorschriften 
des Mitgliedstaates richten, in dem das Risiko 
belegen ist. 

Artikel 25 in Verbindung mit Artikel 2 lit. d der 
Richtlinie 88/357/EWG bestimmt, nach welchen 
Voraussetzungen im Einzelfall zu beurteilen ist, in 
welchem Mitgliedstaat das Versicherungsrisiko 
belegen ist und welchem Mitgliedstaat damit das 
Besteuerungsrecht zusteht. Damit ist sichergestellt, 
daß innerhalb des EG-Bereiches eine doppelte 
steuerliche Belastung von Versicherungsverträgen 
ausgeschlossen ist. Deshalb muß der § 1 sowohl im 

Versicherungssteuergesetz 1953 als auch im Feuer­
schutzsteuergesetz 1952 geändert werden. Die 
bisherige gesetzliche Regelung soll nur noch für 
Versicherungsverträge Bedeutung haben, die mit 
Versicherern abgeschlossen werden, die keinen Sitz 
in einem Mitgliedstaat des EWR haben. 

Die bisher bestehende erhöhte Besteuerung der 
Zahlung von Versicherungsentgelten an EWR-Ver­
sicherer (§ 6 Abs. 4 VersStG 1953) widerspricht 
Artikel36 des EWR-Vertrages und soll daher 
entfallen. 

Besonderer Teil 

Zu Artikel I (Versicherungssteuergesetz '1953): 

Zu Z 1: 

Der Tatbestand, an den die Versicherungssteuer 
die Steuerpflicht grundsätzlich knüpft, entspricht 
der bisherigen Rechtslage (§ 1 Abs. 1). 

Der Abs. 2 des § 1 regelt die Steuertatbestände bei 
Versicherungsverhältnissen mit Versicherern mit 
Sitz in einem Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum. Die Vorschrift 
unterscheidet hiebei zwischen Versicherungsver­
hältnissen, die jedenfalls im Inland steuerpflichtig 
sind, unabhängig von der Person des Versicherers 
oder des Versicherungsnehmers (§ lAbs. 2 Z 1 bis 
3) und solchen, die auf Grund von in der Person des 
Versicherungsnehmers gelegenen Kriterien im In­
land steuerpflichtig sind (§ lAbs. 2 Z 4). Erstere 
knüpfen an die Versicherung von im Inland 
gelegenen Risken betreffend unbewegliche Sachen 
und Fahrzeuge sowie von Reise- und Ferienrisken. 
Bei qer Versicherung anderer Risken unterscheidet 
das Gesetz danach, ob der Versicherungsnehmer 
eine natürliche Person ist oder nicht. 

Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche 
Person, .unterliegt grundsätzlich die Zahlung des 
Versicherungs entgeltes der Steuer, wenn der 
Versicherungsnehmer bei der jeweiligen Zahlung 
des Versicherungsentgeltes seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat. 

Ist der Versicherungsnehmer keine natürliche 
Person, so entsteht die Steuerpflicht dann, wenn sich 
das Unternehmen, die Betriebsstätte oder eine 
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6 764 der Beilagen 

entsprechende, Einrichtung, auf die sich das 
Versicherungsverhältnis bezieht, im Inland befindet. 
Die Begriffe "Unternehmen", "Betriebsstätte" und 
"entsprechende Einrichtung" sind aus dem in 
Artikel 2 lit. d der Richtlinie 88/357/EWG verwen­
deten Begriff der "Niederlassung" abgeleitet. 

Absatz 3 des § 1 entspricht der bisherigen 
Regelung. Diese Vorschrift ist jedoch nur noch auf 
Versicherungen anzuwenden, die mit Versicherern 
ohne Sitz in einem Vertrags staat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum abge-

-schlossen werden. 

Zu Z2: 

Die Zahlung des Versicherungsentgeltes für eine 
Exportkreditversicherung soll, einer internationalen 
Entwicklung Rechnung tragend, unabhängig von 
einer Förderung nach dem Ausfuhrförderungsge­
setz 1981, BGBI. Nr. 215, versicherungssteuerfrei 
sem. 

ZuZ3: 

Im Hinblick auf Artikel 36 des EWR-Vertrages 
soll die Zahlung des Versicherungs entgeltes bei 
Versicherungsverträgen mit einem Versicherer mit 
Sitz (Wohnsitz) in einem Vertrags staat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts­
raum nicht mehr dem erhöhten Steuers atz (Versi­

.cherungsfluchtsteuer) unterliegen. 

ZuZ5: 

Die vorgeschlagene Ergänzung des Abs. 1 des § 7 
ändert nichts dar an, daß der Versicherer Haftungs­
schuldner und grundsätzlich zur Entrichtung der 
Steuer verpflichtet ist. Der Versicherungsnehmer als 
Steuerschuldner soll jedoch bei Versicherungsver­
trägen mit Versicherern, die im Inland keinen 
Wohnsitz (Sitz) haben, dann zur Steuerleistung 
herangezogen werden können, wenn der Versiche­
rer die Steuer nicht ordnungsgemäß entrichtet hat. 
Die Inanspruchnahme des Versicherungsnehmers 
richtet sich nach § 20 BAO (Ermessensübung). 

Aus den Änderungen des Abs. 2 ergibt sich, daß 
die Pflicht zur Entrichtung der Steuer nicht nur für 
inländische Versicherer besteht, sondern für sämtli­
che im Gebiet der Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum niederge­
lassenen Versicherer. 

Die Änderungen des Abs. 3 haben zur Folge, daß 
der Versicherungsnehmer die Steuer nur noch dann 
selbst zu berechnen und zu entrichten hat, wenn der 
Versicherer weder seinen Sitz (Wohnsitz), noch 
einen Bevollmächtigten zur Entgegennahme des 
Versicherungs entgeltes in einem Vertragsstaat des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschafts­
raum hat. 

Zu Z6: 

Durch diese Ergänzung soll die Möglichkeit 
geschaffen werden, bei Versicherungsverträgen, die 
mit ausländischen Versicherern abgeschlossen wur­
den, zu überprüfen, ob der Steuerpflicht entspro­
chen wurde. Diese Kontrollmöglichkeit ist erforder­
lich, weil als Folgeder Erleichterung des Dienstlei­
stungsverkehrs mit einer Vermehrung von Vertrags­
abschlüssen der genannten Art gerechnet werden 
muß. 

Zu Z8: 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten der 
Novelle. 

Zu Artikel 11 (Feuerschutzsteuergesetz 1952): 

Zu ZI: 

Durch die Ergänzung soll ges~tzlich klargestellt 
werden, daß auch Versicherungen, bei welchen das 
Versicherungsentgelt teilweise auf Gefahren ent­
fällt, die Gegenstand einer Feuerversicherung sein 
können, grundsätzlich der Steuer unterliegen. 

Zu Z2: 

Für die Abgrenzung der Feuerschutzsteuerpflicht 
sollen dieselben Kriterien maßgebend sein, wie sie 
nach EG-Recht für die Abgrenzung der Steuer­
pflicht bei der Versicherungssteuer bestehen. 

ZuZ3: . 

Durch diese Bestimmung wird sichergestellt, daß 
die Feuerschutzsteuet nur von dem auf die 
Feuerversicherung entfallenden Teil des Versiche­
rungsentgeltes zu berechnen ist. 

ZuZ4: 

Diese Bestimmung regelt' die Umrechnung 
fremder Währungen. 

Zu Z6: 

Die Steuererhebung soll im Gleichklang mit dem 
Versicherungssteuergesetz 1953 geregelt werden._ 

Zu Z7: 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten der 
Novelle. 
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Textgegenüberstellung 

Versicherung~steuergesetz 1953 

Geltendes Recht 

Gegenstand der Steuer 

§ 1. (1) Der Steuer unterliegt die Zahlung des Versicherungsentgeltes auf 
Grund eines durch Vertrag oder auf sonstige Weise entstandenen Versicherungs­
verhältnisses, 

1. wenn der Versicherungsnehmer bei 
Versicherungsentgeltes seinen Wohnsitz 
Aufenthalt im Iniand hat oder 

der jeweiligen Zahlung des 
(Sitz) oder seinen gewöhnlichen 

2. wenn ein Gegenstand versichert ist, der zur Zeit der Begründung des 
Versicherungsverhältnisses im Inland war. 

(2) Für den gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne des Abs. 1 Z 1 gilt § 14 Abs. 3 
des Steueranpassungsgesetzes nicht. 

Entwurf 

Gegenstand der Steuer 

§ 1. (1) Der Steuer unterliegt die Zahlung des Versicherungsentgeltes auf 
Grund eines durch Vertrag oder auf sonstige Weise entstandenen Versicherungs­
verhältnisses. 

(2) Besteht das Versicherungsverhältnis mit einem Versicherer mit Sitz 
(Wohnsitz) in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, so unterliegt die Zahlung des Versicherungsentgeltes der Steuer 
nur 

1. bei der Versicherung von Risken betreffend unbewegliche Sachen, 
insbesondere Bauwerke und Anlagen, und den darin befindlichen Sachen 
mit Ausnahme von gewerblichem Durchfuhrgut, wenn sich diese 
Gegenstände im Inland befinden, 

2. bei der Versicherung von Risken betreffend Fahrzeuge aller Art, wenn das 
Fahrzeug im Inland einem Zulassungsverfahren zuzuführen oder in ein 
behördliches Register einzutragen ist, 

3. bei der Versicherung von Reise- oder Ferienrisken auf Grund eines 
Versicherungsverhältnisses mit einer Laufzeit von nicht mehr als vier 
Monaten, wenn der Versicherungsvertrag im Inland zustande gekommen 
ist, 

4. bei der Versicherung von anderen als den in Z 1 bis 3 genannten Risken, 
wenn der Versicherungsnehmer 
a)eine natürliche Person ist, sofern diese bei der jeweiligen Zahlung des 

Versicherungsentgeltes ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
im Inland hat, oder 

b) keine natürliche Person ist, jedoch das Unternehmen, die Betriebsstätte 
oder die entsprechende Einrichtung, auf die sich das Versicherungsver­
hältnis bezieht, bei der jeweiligen Zahlung des Versicherungsentgelü:s 
im Inland gelegen ist. 

(3) Besteht das Versicherungsverhältnis mit einem Versicherer. mit Sitz 
(Wohnsitz) außerhalb eines Vertragsstaates des Abkommens über ~ den 
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G'eltendes Recht 

§4. (1) ..... 

§ 6. 

(4 ) Die unmittelbare oder mittelbare Zahlung des Versicherungsentgeltes an 
eine/'l ausländischen Versicherer unterliegt mit Ausnahme der in § 4 Abs. 2 
bezeichneten Fälle der Besteuerung nach den fünffachen Steuersätzen der Abs. 1 
und.2, es sei denn, daß der ausländische Versicherer zum Geschäftsbetrieb im 
Inland zugelassen ist und die Zahlung an die inländische Niederlassung erfolgt. 
Die im § 4 Abs. 1 unter Z 1 und Z 5 angeführten Ausnahmen von der Besteuerung 
gelten in diesem Falle nicht. 

(5) Für Versicherungszweige, die von befugten inländischen Versicherern nicht 
betrieben und durch Kundmachung des Bundesministeriums für Finanzen 
bekanntgemacht werden, können die im Abs. 4 vorgesehenen Steuersätze bis auf 
das in den Abs. 1 und 2 angegebene Ausmaß herabgesetzt werden. Außer diesen 
Fällen kann das Bundesministerium für Finanzen im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau nur aus allgemeinen handels­
oder wirtschaftspolitischen Gründen Ausnahmen von den Bestimmungen des 
Abs. 4 zulassen. 

Steuerschuldner 

§ 7. (1) Steuerschuldner ist der Versicherungsnehmer. Für die Steuer haftet der 
Versicherer. Er hat die Steuer für Rechnung des Versicherungsnehmers zu 

Entwurf 

1. wenn der Versicherungsnehmer bei der jeweiligen Zahlung des 
Versicherungsentgeltes seinen Wohnsitz (Sitz) oder seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland hat oder . 

2. wenn ein Gegenstand versichert ist, der zur Zeit der Begründung des 
Versicherungsverhältnisses im Inland gelegen war. 

§ 4. (1) ..... 
9. für eine Versicherung, die das Risiko der ordnungsgemäßen Erfüllung von 

Rechtsgeschäften durch ausländische Vertragspartner betr~ffend Verträge 
über die Lieferung oder die Herstellung von Gütern oder die Erbringung 
von Leistungen durch Exportunternehmen an ausländische Vertragspartner 
deckt. 

§ 6. 

(4) Die unmittelbare oder mittelbare Zahlung des Versicherungs entgeltes an 
einen Versicherer mit Sitz (Wohnsitz) außerhalb eines Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum unterliegt mit Ausnahme 
der im § 4 Abs. 2 bezeichneten Fälle der Besteuerung nach den fünffachen 
Steuersätzen der Abs. 1 und 2, es sei denn, daß der Versicherer zum 
Geschäftsbetrieb i~ einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zugelassen ist und die Zahlung an diese Niederlassung erfolgt. 
Die im § 4 Abs. 1 unter Z 1 und Z 4 angeführten Ausnahmen von der Besteuerung 
gelten in diesem Falle nicht. 

(5) Der Bundesminister für Finanzen kann aus allgemeinen handels- oder 
wirtschaftspolitischen Gründen Ausnahmen von der Bestimmung des Abs. 4 
zulassen. 

Steuerschuldner 

§ 7. (1) Steuerschuldner ist der Versicherungsnehmer. Für die Steuer haftet der 
Versicherer. Er hat die Steuer für ~echnung des Versicherungsnehmers zu 
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Geltendes Recht 

entrichten. Ist die Steuerentrichtung einem zur Entgegennahme des Versiche­
rungsentgeltes Bevollmächtigten übertragen, so haftet auch der Bevollmächtigte 
für die Steuer. . 

(2) Hat der Versicherer im Inland keinen Wohnsitz (Sitz), ist aber ein 
Bevollmächtigter zur Entgegennahme des Versicherungsentgeltes bestellt, so 
haftet auch dieser für die Steuer. In diesem Fall hat der Bevollmächtigte die Steuer 
für Rechnung des Versicherungsnehmers zu entrichten. 

(3) Hat der Versicherer im Inland weder seinen Wohnsitz (Sitz) noch einen 
Bevollmächtigten zur Entgegennahme des VersIcherungsentgeltes, so hat der 
Versicherungsnehmer die Steuer zu entrichten. 

/ 

§ 8. 

(6) Der Versicherer (§ 7 Abs. 1) oder der Bevollmächtigte (§ 7 Abs. 1 und 2) ist 
verpflichtet, zur Feststellung der Steuer und der Grundlage ihrer Berechnung im 
Inland Aufzeichungen zu führen. Diese müssen alle Angaben enthalten, die für 
die Berechnung der Steuer von Bedeutung sind. 

§ 12. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
Finanzen, im Falle des § 6 Abs. 5 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten betraut. 

Entwurf 

entrichten. Ist die Steuerentrichtung einem zur Entgegennahme des Versiche­
rungsentgeltes Bevollmächtigten übertragen, so haftet auch der Bevollmächtigte 
für die Steuer. Hat der Versicherer im Inland keinen Wohnsitz (Sitz), kann der 
Versicherungsnehmer unmittelbar in Anspruch genommen werden, wenn die 
Steuer vom Versicherer nicht dem Gesetz entsprechend entrichtet wurde. 

(2) Hat der Versicherer in einem Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum keinen Wohnsitz (Sitz), ist aber ein Bevollmäch­
tigter zur Entgegennahme des Versicherungsentgeltes bestellt, so haftet auch 
dieser für die Steuer. In diesem Fall hat der Bevollmächtigte die Steuer für 
Rechnung des Versicherurtgsnehmers zu entrichten. 

(3) Hat der Versicherer in einem Vertrags staat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum weder seinen Wohnsitz (Sitz) noch einen 
Bevollmächtigten zur Entgegennahme des Versicherungs entgeltes, so hat der 
Versicherungsnehmer die Steuer zu entrichten. 

§ 8. 

(6) Der Versicherer (§ 7 Abs. 1) oder der Bevollmächtigte (§ 7 Abs. 1 und 2) ist 
verpflichtet, zur Feststellung der Steuer und der Grundlage ihrer Berechnung im 
Inland AufzeichUngen zu führen. Diese müssen alle Angaben enthalten, die für 
die Berechnung der Steuer von Bedeutung sind. Ausländische Versicherer, die im 
Inland gelegene Risken versichern (§ 1 Abs.2 und 3), haben auf Anforderung 
'dem Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern in Wien ein vollständiges 
Verzeichnis dieser Versicherungsverhältnisse mit allen Angaben, die für die 
Berechnung der Steuer von Bedeutung sind, zu übermitteln. Diese Verpflichtung 
besteht auch dann, wenn der Versicherer die Voraussetzungen für die 
Steuerpflicht oder für die Steuerentrichtung nicht für gegeben hält. 

§ 12. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist d~r Bundesminister für 
Finanzen betraut. 

(3) § 4 Abs. 1 Z 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. .. ./1992 ist 
auf alle Zahlungen von Versicherungsentgelten anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 1992 fällig werden. 

(4) Die §§ 1,6 Abs. 4 und 5, 7 Abs. 1 bis 3, 8 Abs. 6 und 12 Abs. 1 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr .... ./1992 treten gleichzeitig mit dem 
Inkrafttreten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in Kraft. 
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Feuerschutzsteuergesetz 1952 . 

Geltendes Recht 

Gegenstand der Steuer 

§ 1. (1) Der Steuer unterliegt die Entgegennahme von Versicherungsentgelten 
aus Feuerversicherungen, wenn die versicherten Gegenstände bei der 
Entgegennahme des Versicherungs entgeltes im Inland sind. 

Versicherungsentgelt 

§ 2. (1 ) Versicherungsentgelt im Sinne dieses Gesetzes ist jede Leistung, die für 
die Begründung und zur Durchführung des Versicherungsverhältnisses an den 
Versicherer zu bewirken ist, mit Ausnahme der vom Versicherungsnehmer 
gesondert angeforderten Feuerschutzsteuer selbst (Beispiele: Prämien, Beiträge, 
Vorbeiträge, Vorschüsse, N achschüsse, Umlagen, außerdem Eintrittsgelder, 
Kosten für die Ausfertigung' des Versicherungs scheines und sonstige 
Nebenkosten). Zum Versicherungsentgelt gehört nicht, was zur Abgeltung einer 
Sonderleistung des Versicherers oder aus einem sonstigen in der Person des 
einzelnen Versicherungsnehmers liegenden Grund gezahlt wird (Beispiele: 
Kosten für die Ausstellung einer Ersatzurkunde, Mahnkosten). 

p. 

Entwurf 

Gegenstand der Steuer 

§ 1. (1) Der Steuer unterliegt die Entgegennahme von Versicherungsentgelten 
aus Feuerversicherungen, wenn die versicherten Gegenstände bei der 
Entgegennahme des Versicherungsentgeltes im Inland sind. Als Feuerversiche­
rungen gelten auch Versicherungen, wenn das Versicherungs entgelt teilweise auf 
Gefahren entfällt, die Gegenstand einer Feuerversicherung sein können, 
unabhängig davon, ob das Versicherungsentgelt dem Versicherungsnehmer. in 
einem Gesamtbetrag oder in Teilbeträgen in Rechnung gestellt wird. 

(4) Für die Steuerpflicht gelten die Vorschriften des § 1 Abs. 2 Versicherungs­
steuergesetz 1953 in der jeweils geltenden Fassung. 

Versicherungsentgelt 

§ 2. (1) Versicherungsentgelt im Sinne dieses Gesetzes ist jede Leistung, die für 
die Begründung und zur Durchführung des Versicherungsverhältnisses an den 
Versicherer zu bewirken ist, mit Ausnahme der vom Versicherungsnehmer 
gesondert angeforderten Feuerschutzsteuer selbst (Beispiele: Prämien, Beiträge, 
Vorbeiträge, Vorschüsse, Nachschüsse, Umlagen, außerdem Eintrittsgelder, 
Kosten für die Ausfertigung des Versicherungsscheines und sonstige 
Nebenkosten). Zum Versicherungs entgelt gehört nicht, was zur Abgeltung einer 
Sonderleistung des Versicherers oder aus einem sonstigen in der Person des 
einzelnen Versicherungsnehmers liegenden Grund gezahlt wird (Beispiele: 
Kosten für die Ausstellung einer Ersatzurkunde, Mahnkosten). Wird das 
Versicherungsentgelt für eine Versicherung, die außer einer Feuerversicherung 
noch andere Risken umfaßt, nur in einem Gesamtbetrag angegeben, ist 
Versicherungsentgelt der auf die Feuerversicherung entfallende Teil des 
Gesamtbetrages. 

p. 

(3) Werte in fremder Währung sind zur Berechnung der Steuer nach den für 
die Umsatzsteuer geltenden Vorschriften umzurechnen. 
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Geltendes Recht 

§ 5. 

(2) Hat der Versicherer. im Inland keinen Wohnsitz (Sitz), ist aber ein 
Bevollmächtigter zur Entgegennahme des Versicherungsentgeltes bestellt, so 
haftet dieser für die Steuer. 

Fälligkeit 

§ 6. Die Steuer wird, soweit nichts anderes bestimmt wird, einen Monat nach 
Ablauf des Kalendervierteljahres (§ 3 Abs. 1) fällig. 

Entwurf 

§ 5. 

(2) Hat der Versicherer keinen Wohnsitz (Sitz) in einem Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, ist aber ein Bevollmächtig­
ter zur Entgegennahme des Versicherungsentgeltes bestellt, so haftet dieser für 
die Steuer. 

Steuererhebung 

§ 6. (1) Der Versicherer (§ 5 Abs. 1) oder der Bevollmächtigte (§ 5 Abs. 2) hat 
spätestens am zwanzigsten Tag (Fälligkeitstag) des auf ein Kalendervierteljahr 
(Anrrieldungszeitrau~) folgenden Kalendermonates die Steuer für den 
Anmeldungszeitraum nach den Prämieneinnahmen selbst zu berechnen. Stehen 
die Prämieneinnahmen der Höhe nach noch nicht fest, so ist die Steuer nach dem 
wahrscheinlichen Prämienverlauf zu berechnen. Weicht die zeitgerecht 
entrichtete Abgabe von der auf die tatsächlichen Einnahmen entfallenden Abgabe 
um nicht mehr als zwei Prozent ab, so bleibt diese Differenz für die Verpflichtung 
zur Entrichtung eines Säumniszuschlages außer Betracht. Die Steuer ist 
spätestens am Fälligkeitstag zu entrichten. 

(2) Der Versicherer (§ 5 Abs. 1) oder der Bevollmächtigte (§ 5 Abs. 2) hat bis 
zum 30. April eine Jahressteuererklärung für das abgelaufene Kalenderjahr beim 
Finanzamt einzureichen. 

", (3) Eine nach § 201 BAO festgesetzte oder gemäß § 202 BAO geltend gemachte 
Steuer hat den in Abs. 1 genannten Fälligkeitstag. . 

(4) Der Versicherer (§ 5 Abs. 1) oder der Bevollmächtigte (§ 5 Abs. 2) ist 
verpflichtet, zur Feststellung der Steuer und der Grun~lage ihrer Berechnung im 
Inland Aufzeichnungen zu führen. Diese müssen alle Angaben enthalten, die für. 
die Berechnung der Steuer von Bedeutung sind. Ausländische Versicherer, die im 
Inland gelegene Risken versichern (§ 1 Abs. 1 und 4), haben auf Anforderung 
dem Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern in Wien ein vollständiges 
Verzeichnis dieser Versicherungsverhältnisse mit allen Angaben; die für die 
Berechnung der Steuet von Bedeutung sind, zu übermitteln. Diese Verpflichtung 
besteht auch dann, wenn der Versicherer die Voraussetzungen für die 
Steuerpflicht oder für die Steuerentrichtung ni~ht für gegeben hält. 
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Geltendes Recht 

§ 9. 

En~wurf 

§ 9. 

(2)§ 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr ... ./1992 ist ab dem 
1. Jänner 1993 anzuwenden. 

(3) Die §§ 1 Abs.4 und 5 Abs.2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr ... ./1992 treten gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum in Kraft. 
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